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Kurztitel 
 
Aufstellung der 1. Änderung und Entwurf des einfachen Bebauungsplanes Nr. 122-2 "Neustädter 
See Südseite" im Teilbereich im vereinfachten Verfahren 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der seit dem 04.01.13 rechtsverbindliche einfache Bebauungsplan Nr. 122-2 „Neustädter See 

Südseite“ soll gemäß § 1 Abs. 3 und 8 BauGB  und § 2 Abs. 1 BauGB in einem Teilbereich 
geändert werden im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB. 
Gemäß § 13 Abs. 2 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt durch 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.  
Eine Umweltprüfung wird in Anwendung des § 13 Abs. 3 BauGB nicht durchgeführt.  
 
Der zu ändernde Teilbereich des einfachen Bebauungsplan Nr. 122-2 „Neustädter See 
Südseite“  wird umgrenzt:  
 
- im Westen: von der Südwestgrenze der Flurstücke 10132, 10131, von der West- und 

Nordgrenze des Flurstückes 10128, von der Westgrenze der Flurstücke 10129, 24/1, 23/3, 
22/3, 21/2, 20/2, 19/3, 18/2; 

- im Norden: von der südlichen Uferlinie des Neustädter Sees; 
- im Osten: von einer Geraden, welche in Nord-Süd-Richtung verläuft in 50 m östlichem 

Abstand parallel zur Ostgrenze des Flurstückes 1921/328; 
- im Süden: von der Südgrenze der Flurstücke 1927/334 und 334/12 (alle Flurstücke Flur 

208). 
 

Das in seiner Begrenzung vorstehend beschriebene Gebiet ist im beiliegenden Lageplan, 
welcher Bestandteil dieses Beschlusses ist, dargestellt. 
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2. Der Entwurf der 1. Änderung zum einfachen Bebauungsplan Nr. 122-2 „Neustädter See 
Südseite“ im Teilbereich und die Begründung werden in der vorliegenden Form gebilligt. 

 
3. Der Entwurf der 1. Änderung zum einfachen Bebauungsplan Nr. 122-2 „Neustädter See 

Südseite“ im Teilbereich und die Begründung sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer 
eines Monats öffentlich auszulegen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind ortsüblich bekannt zu machen. 
Die von der Änderung des B-Planes berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange werden gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 2 BauGB parallel zur öffentlichen 
Auslegung beteiligt. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit   Pflichtaufgabe X ja  nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
   ja, Nr.  X nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  JA  NEIN X 
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:   

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

20…           
 

federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich          61 

Sachbearbeiter 
Annette Heinicke,  
Tel. Nr.: 540 5322 

Unterschrift AL / FBL 
Heinz-Joachim Olbricht 

 
Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r)             VI Unterschrift   Dr. Dieter Scheidemann 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle 30.08.2013 
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Begründung: 
 
Die Änderung ist vorgesehen für ein mit einem Lagergebäude bebautes Grundstück. Hierzu liegt 
ein Antrag des Grundstückseigentümers vor, welcher eine Aufstockung des Gebäudes zur 
Wohnnutzung beabsichtigt. Die Wohnnutzung ist hier städtebaulich vertretbar, im Rahmen des 
festgesetzten Wochenendhausgebietes jedoch nicht zulässig. Mit der Änderung des B-Planes im 
betreffenden Teilbereich soll die Zulässigkeit hergestellt werden. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
DS0075/13 Anlage 1: Lageplan 
DS0075/13 Anlage 2: B-Plan-Entwurf 
DS0075/13 Anlage 3: Begründung 

 
 
 
 
 




